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Gesetzgebungsverfahren
wurde dieser Punkt nicht
unter dem Aspekt eines
allgemeinen  ethischen
Vorbehalts gegen jeden
Eingriff behandelt.

Pollirik

Die vierte, scheinbar
klarste Alternative, die
die  Kennzeichnungs-
pflicht auslost, bezieht
sich auf «vorhandene
gentechnisch verénderte
Organismen». Sind sol-
che vorhanden, muss gekenn-
zeichnet werden. Aber was ist
ein ,Organismus’? Die Freiset-
zungsrichtlinie definiert den Be-
griff: «biologische Einheit, die
fahig ist, sich zu vermehren oder
genetisches Material zu iibertra-
gen». Eine Tomate, ein Salat-
kopf oder ein Teeblatt verlieren
ihre Eigenschaft, ein kennzeich-
nungspflichtiger, ~gentechnisch
verdnderter Organismus zu sein,
wenn aus ihnen keine neue
Pflanze gezogen werden kann.
Fehlt die Reproduktionsfihig-

keit, entfdllt die Kennzeich-
nungspflicht. Die Begriffe ,Ver-
mehren’ und ,Ubertragen’ geben
der Weitergabe des Genoms in
dieser Alternative ein finales, auf
die Reproduktion zielendes Ele-
ment. Das Teeblatt von einer
gentechnisch verdnderten Pflan-
ze ist kennzeichnungspflichtig,
solange es frisch ist und man es
zur vegetativen Vermehrung ein-
setzen kann. Mit der Trocknung
entfillt die Kennzeichnungs-
pflicht. Entsprechendes gilt fiir
den Apfel, der durch Bestrah-
lung oder Lagerung nicht keim-
fahig ist. Dass andere Organis-
men sein verdndertes Genom
aufnehmen konnten, wenn die-
ser sterile Apfel verrottet, 16st
die Kennzeichnungspflicht nicht
aus.

Lebensmittel, die Zusatzstoffe
oder Aromen enthalten, die aus
oder mit gentechnisch verdnder-
ten Mikroorganismen hergestellt
wurden, fallen erst gar nicht in
den Anwendungsbereich der

Freier Markt Uber alles!

sr. Wir Schweizer tun uns
schwer mit der EU. Das hat
gute Griinde, wobei man in
guten Treuen auch die Auffas-
sung vertreten kann, als Mit-
glied konnten wir wenigstens
bei der Ausgestaltung des
kiinftigen Europa mitreden,
statt nur die in Briissel be-
schlossenen Gesetze zihne-
knirschend  nachzuvollzie-

hen. Das Beispiel Alpen-

initiative zeigt aber, dass wir

als Aussenstehende durch-

]té. Ein Untersuchungsgre-
mium der Welthandelsorga-
nisation WTO hat das E).
lmporWerbot fiir  Ring-
fleisch von hormongem
teiz Tieren fijr ungiiltig er-
klirt, gegen das die USA
Klage erhoben hatten. Dqs
;?U—Imgziortverbot verstosse
egen die inf '

R ernationalen

Die EU wirg gegen das Uy-

freien Handels,

dste-

aus auf die Briisseler Geset-
zesmaschinerie Einfluss ha-
ben, ohne selber Teil davon
zu sein. Dass es aber noch
ganz andere Michte gibt,
die den Kurs der Politik
bestimmen, zeigt die kurze
Meldung, die vor einigen
Wochen ganz unauffillig
durch die Presse ging:

8

te_zl. appellieren. Sollte e
cinigen Monaten trotzdep,
fiir rechiskriftig erklirt wer-
a’en,'so muss die EU entwe-
der ihr Importverbot aufhe-
ben oder Schadenersat; pe.
zahlen, den die /s auf 100

Millionen Dollqy pro Jahr
beziffern,

Verordnung. Dies gilt auch dann,
wenn sich das manipulierte Erb-
gut z.B. in einer Siissspeise nach-
weisen ldsst.

Garantiert
gentechnikfreie
Nahrungsmittel?

Es fillt auf, dass die Einleitung
der Verordnung in ungewdhnlich
scharfen ~ Worten  feststellt:
«Nichts kann den Lieferanten
daran hindern, den Verbraucher
zu informieren, dass ein angebo-
tenes Lebensmittel keine gen-
technisch veranderten Zutaten
enthilt». Dies muss man auf dem
Hintergrund des Kampfes um
die Rechtmdssigkeit einer Eti-
kettierung sehen, die dem Ver-
braucher die Gentechnikfreiheit
des Produkts garantiert. Es wird
angefiihrt: Die Garantie diffa-
miere die neuen Produkte, denn
diese seien identisch; auch werde
der Verbraucher durch die
Kennzeichnung irregefiihrt. Die-
sem werde Angst gemacht, was

Wenigstens konnen uns weder
USA noch WTO verbieten,
freiwillig auf Hormone zu ver-

dieser Verzicht auf die Preise
hat, zu erkldren.

Ernst Ulrich von Weizsdcker,
Prasident des Wuppertal-Insti-
tuts fiir Kli-
ma, Um-
welt,
Energie,
bringt die
Sache mit
dem Frei-
handel in
seinem !
Buch

zichten und dies unseren Kun-
den immer wieder zu sagen und
thnen den Unterschied, den

gegen das Verbot der gefiihlsbe-
tonten Werbung verstosse. Die
Gentechnikfreiheit lasse sich
nicht iiberwachen. Es sollten, so
wird vorgebracht, nur Inhalts-
stoffe und nicht Verfahrens-
schritte, fiir die der Verbraucher
sich nicht interessiere, kenn-
zeichnungspflichtig sein.

Hier wird iibersehen, dass die
Verbraucher sich - Bioprodukte
zeigen es — sehr fiir umweltschiit-
zende, risikoarme Verfahren der
Nahrungsmittelherstellung  in-
teressieren. EU-Rat und -Parla-
ment haben sich jedenfalls ein-
deutig und Klar fiir die Zuléssig-
keit freiwilliger Kennzeichnun-
gen eingesetzt. Die Verbdnde
des okologischen Landbaus nut-
zen diese Freiheit und nehmen
die Verpflichtung zum Verzicht
auf gentechnische Methoden in
der Nahrungsmittelproduktion
in ihre Richtlinien und in ihre
Kontrollsysteme auf.

Hanspeter Schmidt

«Faktor vier» (siche Kasten Sei-
te 9) auf den Punkt. Zur Unter-
mauerung der oben angedeute-
ten Befiirchtung, der Gotze Frei-
handel konnte die Bemithungen
um eine menschen- und umwelt-
gerechte Produktion unterlau-
fen, lassen wir einen kurzen
Ausschnitt aus dem empfeh-
lenswerten Buch von Weiz-
sackers folgen.




	Freier Markt über alles!

